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Auswahlverfahren der Satellitenstandorte des Deutschen Zentrums Mobilität der 
Zukunft

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft in München soll durch Satelli-
tenstandorte ergänzt werden. Laut einem Bericht des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 24. November 2020 soll das 
Feinkonzept für das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft Kriterien für die 
Auswahl von Themenschwerpunkten und Satellitenstandorte ebenso wie Um-
setzungsoptionen beinhalten und Anfang des Jahres 2021 vorliegen. Auch soll 
die Auswahl geeigneter Satellitenstandorte anhand „objektiv nachvollziehba-
rer Kriterien“ in einem „transparenten Verfahren“ erfolgen (Bericht des BMVI 
an die Berichterstatter des Einzelplans 12 im Haushaltsausschuss, 24. Novem-
ber 2020).

Auf Antrag von CDU/CSU und SPD beschloss der Haushaltsausschuss im 
Rahmen der Bereinigungssitzung am 26. November 2020 vier Satellitenstan-
dorte für das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft. Im Zuge dessen wur-
den im Bundeshaushalt 2021 zusätzliche 4 550 000 Euro zur Verfügung ge-
stellt. Dies wirft Fragen betreffend des durch das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur angekündigten Satellitenstandortauswahlver-
fahrens für 2021 sowie der Begründung der Auswahl der durch den Haushalts-
auschuss bereits in 2020 beschlossenen vier Satellitenstandorte auf (Bundes-
tagsdrucksache 19/23324; https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/b
undeshaushalt-transrapid-bis-forschungszentrum-das-sind-die-groessten-wahl
geschenke-fuer-verkehrsminister-scheuer/26754594.html).
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 25. Februar 2021 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



 1. Wie ist der aktuelle Stand der Ausarbeitung des Feinkonzepts für das 
Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft, das laut Bericht des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 24. November 
2020 Kriterien für die Auswahl von Themenschwerpunkten und Satelli-
tenstandorte ebenso wie Umsetzungsoptionen beinhalten und Anfang des 
Jahres 2021 vorliegen soll?

 2. Wie ist der aktuelle Stand des „transparenten Verfahrens“ zur Standort-
auswahl, das laut Bericht des Bundesministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur vom 24. November 2020 in 2021 erfolgen soll?

 3. Welche „objektiv nachvollziehbaren Kriterien“, die laut Bericht des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 24. Novem-
ber 2020 zur Anwendung kommen sollen, liegen dem Standortauswahl-
verfahren zugrunde?

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Derzeit wird das Feinkonzept finalisiert. Dieses soll noch im ersten Quartal des 
Jahres 2021 vorgestellt werden.

 4. Welche möglichen Standorte sowie welcher damit verbundene zusätzli-
che Mittelbedarf kommen aus Sicht der Bundesregierung im Rahmen des 
Standortauswahlverfahrens (2021) des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur für weitere Satelliten des Deutsche Zentrum 
Mobilität der Zukunft in Betracht?

Neben den vier durch den Gesetzgeber bereits festgelegten Standorten soll das 
Technologie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie ebenfalls unmit-
telbar in das Netzwerk des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft einge-
bunden werden. Hierfür stehen Mittel aus dem Energie- und Klimafonds zur 
Verfügung. Weitere mögliche Standorte wurden noch nicht identifiziert.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.

 5. Wie gestaltete sich nach Kenntnis der Bundesregierung das Auswahlver-
fahren für die auf Antrag von CDU/CSU und SPD am 26. November 
2020 durch den Haushaltsausschuss beschlossenen vier Satellitenstandor-
te „Hamburg Wireless Competence Center“ (HAWICC), Forschungs-
campus „Smart Rail Connectivity Campus“ (SRCC) in Annaberg-
Buchholz, Standort Karlsruhe als Zweigstelle des Deutschen Zentrums 
Mobilität der Zukunft sowie „Rail Campus OWL“ in Minden?

 6. Welche Kriterien wurden nach Kenntnis der Bundesregierung für die 
Auswahl der vier Satellitenstandorte „Hamburg Wireless Competence 
Center“ (HAWICC), Forschungscampus „Smart Rail Connectivity Cam-
pus“ (SRCC) in Annaberg-Buchholz, Standort Karlsruhe als Zweigstelle 
des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft sowie „Rail Campus 
OWL“ in Minden, die auf Antrag von CDU/CSU und SPD am 26. No-
vember 2020 durch den Haushaltsausschuss beschlossen wurden, ange-
wandt?

 7. Welche Begründung liegt der Bundesregierung zur Auswahl des Stand-
orts sowie zur Höhe der im Bundeshaushalt 2021 zur Verfügung gestell-
ten Mittel in Höhe von 250 000 Euro für den Satelliten „Hamburg Wire-
less Competence Center“ (HAWICC) in Hamburg vor?
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 8. Welche Begründung liegt der Bundesregierung zur Auswahl des Stand-
orts sowie zur Höhe der im Bundeshaushalt 2021 zur Verfügung gestell-
ten Mittel in Höhe von 2 300 000 Euro für den Satelliten Forschungs-
campus „Smart Rail Connectivity Campus“ (SRCC) in Annaberg-
Buchholz vor?

 9. Welche Begründung liegt der Bundesregierung zur Auswahl des Stand-
orts des Satelliten „Standort Karlsruhe“ als Zweigstelle des Deutschen 
Zentrums Mobilität der Zukunft vor?

10. Welche Begründung liegt der Bundesregierung zur Auswahl des Stand-
orts sowie zur Höhe der im Bundeshaushalt 2021 zur Verfügung gestell-
ten Mittel in Höhe von 2 000 000 Euro für den Satelliten „Rail Campus 
OWL“ in Minden vor?

Die Fragen 5 bis 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu keine eigenen Informationen vor.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/26998



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


